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Liebe	bauinteressierte	Bürgerinnen	und	Bürger!
	
Wer	sich	dafür	entscheidet,	an	einem	bestimmten	Ort	zu	bauen,	der	
trifft	eine	folgenreiche	Entscheidung�	Denn	hier	legt	er	meist	für	lange	
Zeit	seinen	Lebensmittelpunkt	fest	–	für	sich	und	für	alle,	die	mit	ihm	
verbunden	sind�	
	
Daher	wird	 für	Sie	die	Frage	wichtig	sein,	was	 Ihnen	Limburgerhof	
bieten	kann�	Für	die	Berufstätigen	dürften	es	beispielsweise	eine	güns-
tige	Verkehrsanbindung	sein	oder	 für	die	 jungen	Familien	die	gute	
Infrastruktur,	die	Kindertagesstätten,	die	Schulen,	die	Bücherei,	die	
kulturellen	und	sportlichen	Angebote�	Für	die	Älterwerdenden	sind	
es	die	Möglichkeiten	selbstbestimmten,	aber	auch	generationenüber-
greifenden	Wohnens�	
	
In	all	diesen	Bereichen	finden	Sie	 in	Limburgerhof	Hervorragendes�	
Ein	gutsortiertes	Einzelhandelsangebot,	das	in	einen	modernen	Orts-
marketingprozess	eingebunden	ist,	eine	kulinarische	Szene	mit	hoher	
Qualität	und	für	jeden	Geschmack	sowie	ein	attraktiver	Golfclub	und	ein	
modernes	Freizeitbad	sind	neben	anderem	für	die	überdurchschnitt-
liche	Lebensqualität	in	Limburgerhof	verantwortlich�	
	
Nicht	nur	die	Lage	inmitten	der	Metropolregion	Rhein-Neckar	mit	ihren	
Zentren	oder	die	Nähe	zum	Rhein	und	zu	den	sehenswerten	Städtchen	
an	der	Weinstraße,	sondern	auch	die	unmittelbare	Umgebung	mit	Wald,	
Landwirtschaft	und	Naherholungsgebieten,	die	mit	dem	Fahrrad	zu	
erreichen	sind,	steigern	die	Attraktivität	unserer	Gemeinde�	

Entstanden	ist	Limburgerhof	am	Schnittpunkt	dreier	Lebensadern:	der	
alten	Römerstraße,	der	Bahnlinie	zwischen	Hamburg	und	Paris	und	des	
im	frühen	Mittelalter	entstandenen	Mühlenbachs,	des	Rehbachs�	 In	
diesem	Lebensdreieck	siedelte	der	spätere	Nobelpreisträger	Carl	Bosch	

1	Grußwort

nach	der	Jahrhundertwende	eine	landwirtschaftliche	Versuchsstation	
an,	die	bald	in	der	ganzen	Welt	bekannt	geworden	war	und	heute	als	
Agrarzentrum	der	BASF	sicherstellt,	dass	Limburgerhof	sich	sowohl	
in	der	Metropolregion	als	auch	global	als	bedeutender	Forschungs-
standort	profiliert�	
	
Mit	dieser	Broschüre	möchten	wir	Ihnen	Informationen	und	Hilfen	an	
die	Hand	geben,	sich	 für	ein	Bauvorhaben	 in	Limburgerhof	zu	ent-
scheiden�	Die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	unseres	Fachbereiches	
„Natürliche	Lebensgrundlagen	und	Bauen“	stehen	 Ihnen	gerne	mit	
Rat	und	Tat	zur	Verfügung�	Wir	sind	an	einer	zügigen	Abwicklung	Ihrer	
Pläne	interessiert�	
	
Ich	würde	mir	wünschen,	dass	 Ihnen	Limburgerhof	eine	gute	und	
liebenswerte	Heimat	wird!

Freundlich	grüßt	Sie	
	

Dr�	Peter	Kern
Bürgermeister	

�



Branchenverzeichnis

Liebe	Leser!	Hier	finden	Sie	eine	wertvolle	Einkaufshilfe,	einen	Querschnitt	leistungsfähiger	Betriebe	aus	Handel,	Gewerbe	und	Industrie,	
alphabetisch	geordnet�	Alle	diese	Betriebe	haben	die	kostenlose	Verteilung	Ihrer	Broschüre	ermöglicht�	Weitere	Informationen	finden	Sie	
im	Internet	unter	www�alles-deutschland�de�
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Amt/zuständige	Stelle Telefon

Ämterverzeichnis

Bauamt	der	Gemeindeverwaltung	Limburgerhof	 Annette	Mata	
Wolfgang	Hauswald	
Armin	Luzinski

06236	691-152
06236	691-151
06236	691-153

Kreisverwaltung	Ludwigshafen,	Bauverwaltung	 0621	5909-0

Ordnungsamt	der	Gemeindeverwaltung	 06236	691	147

Katasteramt	Ludwigshafen	 0621	586120

Versorgungseinrichtungen

Stromversorgung	Pfalzwerke	AG	Dienststelle	Maxdorf	 06237	945211

Gasversorgung	Thüga	Aktiengesellschaft	 06235	49030

Wasserversorgung	Zweckverband	für	Wasserversorgung	 06235	95700

Entsorgungsstellen

Gemeindewerk	Abwasserbeseitigung	Limburgerhof	 06236	691-141

Eigenbetrieb	Abfallwirtschaft	 0621	5909-555

Bauschuttdeponie	des	Kreises	 06235	3029

Wertstoffhof	Mutterstadt	 06234	94740

2	Ansprechpartner	im	Baubereich

Im Internet:

www.SBR-BAU.DE
Kostenfreie Hotline
0800 - 0 72 72 28

In Limburgerhof, Neuhofen und vielen an-
deren Orten bauen wir für Sie exklusive und
klassische Immobilien, schlüsselfertig
inklusive Grundstück und allen Architekten-
leistungen. Besuchen Sie unsere Internetseite
und informieren Sie sich! Vielleicht ist auch
Ihr Traumhaus dabei...

wohnbau | Gewerbebau | Sanierung

�

http://www.SBR-BAU.DE
http://www.kuechen-raeume.de
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Kapelle

Auswahl	eines	Grundstücks

Die	Auswahl	eines	Baugrundstücks	ist	der	erste	entscheidende	Schritt	
zur	Verwirklichung	Ihres	Bauvorhabens,	mit	dem	Sie	zumeist	eine	lang-
fristige	Bindung	an	einen	Standort	eingehen�	Bei	der	Auswahl	können	
Sie	nicht	sorgfältig	genug	vorgehen�	Sie	sollten	deshalb	vor	einem	
Erwerb	das	Grundstück	so	genau	wie	möglich	kennenlernen�

Rechtliche	Vorüberlegungen

Voraussetzung für eine Bebaubarkeit 
Der	Grundstückseigentümer	und/oder	-käufer	sollte	sich	zunächst	bei	
der	zuständigen	Planungs-	oder	Bauaufsichtsbehörde	erkundigen,	
ob	 das	 Grundstück	 nach	 den	 planungsrechtlichen	 Eigenschaften	
und	 dem	 Stand	 der	 Erschließung	 tatsächlich	 ein	 Baugrundstück	
ist	und	wie	es	bebaut	werden	darf�	Gleiches	gilt	auch	für	bebaute	
Grundstücke�	

Hierbei sollte den folgenden Fragen besondere Beachtung ge-
schenkt werden:

Welche	 Möglichkeiten	 der	 Bebauung	 bestehen	 hinsichtlich	 der	
Grundstückslage,	der	Grundstücksgröße	und	des	Zuschnitts?
Welche	Festsetzungen	und	Baubeschränkungen	trifft	der	Bebau-
ungsplan	oder	die	Gestaltungssatzung,	falls	vorhanden?
Welche	Baubeschränkungen	ergeben	sich	durch	die	Umgebungs-
bebauung,	 falls	 kein	 Bebauungsplan	 vorliegt	 (Einfügen	 in	 die	
Eigenart	der	vorhandenen	Bebauung)?
Liegt	es	evtl�	 im	Außenbereich	(außerhalb	des	Geltungsbereichs	
eines	qualifizierten	Bebauungsplanes,	außerhalb	eines	 im	Zusa-
menhang	bebauten	Ortsteiless)?
Wie	sieht	es	mit	der	Baureife	und	der	Erschließung	des	Grundstücks	
aus,	 ist	eine	ausreichend	ausgebaute	Zufahrtsstraße	vorhanden,	











3	Das	Baugrundstück

können	Anschlüsse	an	die	Versorgungs-	und	Entsorgungsleitungen	
(Gas,	Strom,	Wasser,	Abwasser)	kurzfristig	hergestellt	werden,	was	
lässt	 sich	 in	Bezug	auf	die	Tragfähigkeit	des	Baugrunds	und	die	
Grundwasserverhältnisse	feststellen?	Gegebenenfalls	ist	vor	Bau-
beginn	ein	Baugrundgutachten	einzuholen�
In	 welcher	 Höhe	 sind	 Zahlungen	 für	 Erschließungsbeiträge	 zu	
erwarten?
Tangieren	Versorgungsleitungen	(unterirdisch	oder	als	Freileitung)	
das	Baugrundstück?
Wie	ist	das	Grundstück	im	Grundbuch	belastet	(z�	B�	durch	Grund-
dienstbarkeiten,	 die	 die	 Bebauungsmöglichkeiten	 einschränken	
können)?
Sind	für	das	Baugrundstück	Baulasten	eingetragen?	Das	Baulasten-
verzeichnis	wird	bei	der	Bauaufsichtsbehörde	geführt�
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In	welcher	Entfernung	befinden	sich	der	Arbeitsplatz,	die	Schule,	
der	Kindergarten,	die	erforderlichen	Einkaufsmöglichkeiten	und	
wie	ist	die	Verkehrsverbindung	dorthin?
Falls	über	die	Bebaubarkeit	eines	Grundstückes	Zweifel	bestehen,	
empfiehlt	es	sich,	Kontakt	mit	den	Mitarbeiterinnen	oder	Mitarbei-
tern	des	Planungsamtes	oder	der	Bauaufsichtsbehörde	aufzuneh-
men	und	ggf�	eine	Bauvoranfrage	einzureichen�
Welche	Störungen	sind	zu	erwarten?	Industrie,	Gewerbe,	landwirt-
schaftliche	Betriebe	oder	Straßen	in	der	Nähe	des	Baugrundstücks	
können	zu	Beeinträchtigungen	führen�	Bestehen	Planungen,	die	
zu	Belästigungen	führen	können	oder	sind	solche	zu	erwarten?	Sie	
sollten	den	Flächennutzungsplan	einsehen	und	erfragen,	welche	
Planungen	in	der	Nähe	des	Baugrundstücks	vorgesehen	sind�







Erwerb

Bevor	Sie	sich	endgültig	für	ein	Grundstück	entscheiden,	sollten	Sie	
es	genauer	kennenlernen�	Eine	wichtige	Rolle	spielt	die	Untergrund-
beschaffenheit�	Bei	felsigem	oder	moorigem	Boden	und/oder	hohem	
Grundwasserspiegel	müssen	beispielsweise	entsprechende	Vorkeh-
rungen	getroffen	werden,	die	auch	die	Baukosten	erhöhen�	Auskünfte	
erhalten	Sie	von	der	jeweiligen	Gemeinde,	von	Baugeschäften	am	Ort	
oder	von	Nachbarn�	Erkundigen	Sie	sich	auch	genau,	wie	die	Gegend	
um	das	Grundstück	in	den	nächsten	Jahren	aussehen	wird�	Achten	Sie	
auch	darauf,	dass	Nachbargebäude	oder	hohe	Bäume	das	Haus	nicht	
ungünstig	beschatten�
Im	Normalfall	wird	beim	Grundstückskauf	der	Kaufpreis	vollständig	

Mit uns erhalten Sie Ihren individuellenFlyer mit FachinformationenKein Teil des Hauses ist so sehr
Wind und Wetter ausgesetzt wie
das Dach. Dennoch wird die Not-
wendigkeit einer Dachsanierung
h�u�g untersch�tzt oder nach
„hinten“ verschoben. Dabei ist ein
einwandfreies Dach unersetzlich,
sei es hinsichtlich des Immobilien-
wertes oder für Heiz- und Energie-
kosten. Wer sich in 2009 für eine
Dachsanierung entscheidet, kann
auf ein verbessertes Förderange-
bot der KfW-Bank zugreifen und
lukrative Zuschüsse erhalten. Das
Förderprogramm „Wohnraum mo-
dernisieren“ macht‘s möglich.

Gesundes RaumklimaDachfenster lüften ganz automatisch

Weitere Themen

Mehrwert dankDachsanierungJetzt verbessertes Förderangebot nutzen

DachbegrünungSinnvoller Trend auf den Dächern
SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
Dach

kromaus@www-photocase.de Von Ihrer Dachdecker Muster GmbH

Hans Mustermann

LiebeLeserinnenundLeser,auch private Bauherren haben die
Dachbegrünung als ökologisch und
ökonomisch interessante Bauweise
erkannt. Insbesondere Garagen und
Carports können damit „verschö-
nert“ werden. Doch der Trend sieht
nicht nur gut aus, sondern hat auch
viele Vorteile, die wir Ihnen auf den
Seiten 4 und 5 vorstellen werden.Ein weiteres Thema dieser Ausgabe

von „Haus und Dach“ denkt für Sie
mit und hält damit Ihre Raumluft
frisch und sauber. Das Thema Lüf-
tung wird mit den Neuerungen im
Bau- und Sanierungssektor immer
gegenwärtiger. Regelmäßig zu lüf-
ten rät Ihnen nun jeder Fachmann.
Doch was, wenn Sie es einfach
vergessen? Kein Problem. Auf der
Seite 7 stellen wir Ihnen „clevere“
Dachfenster vor. Per Knopfdruck
oder durch eine einmalige Program-
mierung geht das Lüften so ganz
automatisch.
Viel Spaß beim Lesen von „Haus
und Dach“ wünscht Ihnen Ihr

Foto: ZinCo

Foto: Frank Müller / Pixelio.de

hnen

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&

SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar
Kachel- und KaminöfenFeuer und Flamme für Wohlbefinden

Weitere Themen

Haus

DuschkabinenFeuer und Wasser – im Bad vereint

Installation

Energiesparen wird immer wichtiger –
aus Gründen des Umweltschutzes und
aus Kostengründen. Da liegt es nahe,
die �orhandenen Energietr�ger e��zi-
enter zu nutzen. Blockheizkraftwerke
schaffen das auf beeindruckende Wei-
se. Sie dienen neben der Stromerzeu-
gung auch für die Bereitstellung von
Wärme für Heizung oder Warmwasser
und werden als „Mini-Blockheizkraft-
werke“ auch für Ein- und Zweifamilien-
häuser angeboten.

Strom und Wärmeselbst erzeugenMini-Blockheizkraftwerke fürEin- und Zweifamilienhäuser

Foto: AllzweckJack@www.photocase.de

Hans Mustermann

LiebeLeserinnenundLeser,Strom und Wärme selbst erzeugen
schont Ihren Geldbeutel! Sie glauben
das ist nur in großem Stil möglich?
Mini-Blockheizkraftwerke können
schon in Ein- bis Zweifamilienhäu-
sern eingesetzt werden. Welche För-
dermöglichkeiten es bezüglich des
Einbaus gibt und welche Nachteile für
Sie daraus entstehen, verraten wir Ih-
nen in unserer Titelgeschichte (Seite
1 bis Seite 3).

Noch ein weiteres Thema dieser Aus-
gabe von „Haus und Installationen“
hat Ihren Geldbeutel im Fokus. Ab
2009 haben Sie die Möglichkeit,
Handwerkerrechnungen bis zu 1200
Euro steuerlich geltend zu machen.
Welche Tätigkeiten unter diesen Steu-
erbonus fallen, erfahren Sie auf Seite
5. Zudem heizen wir Ihnen diesmal
mit Themen wie Kachel- und Kaminö-
fen sowie mit Feuer-Lösungen im Bad
richtig ein (Seite 4 bis Seite 6).Viel Spaß beim Lesen von „Haus und

Installation“ wünscht Ihnen Ihr

Von Ihrer Installateur Muster GmbH

Foto: www.sanitaer-wahl.de

Foto: Bosch Thermotechnik GmbH

mit Fachinf

Für mehr Gemütlichkeit, Entspan-
nung und eine persönliche Note
im eigenen Garten sorgt ein klei-
ner Teich – ein Gartenteich, ein
Hochteich oder ein asiatischer
Koiteich. Konstruktionsmöglich-
keiten gibt es viele, jedoch muss
das �nlegen und die Gestaltung
sorgfältig geplant werden. Wel-
cher Standort bietet genügend
Licht, Wärme und Sauerstoff?
Welche Form und welches Mate-
rial wird verwendet? Wird �usät�-
lich eventuell ein kleiner Bachlauf
installiert? Information im Vorlauf
ist unabdingbar.

Der perfekte Rahmen�äune set�en Ihren Garten in S�ene

Hans Mustermann

Weitere Themen

Romantische Idyllein der grünen OaseGestaltungsvielfalt bei Teichanlagen

Glanzvolle AtmosphäreMit Lichteffekten tolle �k�ente set�en
Schicker SonnenschutzMarkisen als High-Tech Wetterschut�

Frische Ideen für eine schöne Außenanlage

Haus,Hof Garten

Foto: radovsk@www.photocase.de
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LiebeLeserinnenundLeser,in dieser �usgabe von �Haus, Hof
� Garten� �eige ich Ihnen, wie Sie
Ihren Garten gekonnt in S�ene
set�en können. Tolle Lichteffekte
tauchen Ihre grüne Oase dabei in
ein seichtes Licht und lassen die
Vorfreude auf laue Sommerabende
wachsen. Und für den Fall, dass
es Ihnen tagsüber �u hei� werden
sollte, habe ich ebenfalls die per-
fekte �nschaffung für Sie� Eine
elektrisch betriebene Markise, die
Komfort verspricht.
�udem habe ich einige Tipps �u-
sammengestellt, wie Sie sich dank
eines Hol��auns vor neugierigen Bli-
cken von Nachbarn und Passanten
schüt�en können, ohne dabei die
natürliche Gestalt Ihres Gartens �u
beeinträchtigen.
Natürlich habe ich im �Kleinen
Pflan�kalender� auch wieder über
Tipps und Tricks für die perfekte
�ussaat �usammengestellt.Viel Spa� beim Lesen von �Haus,

Hof & Garten“ wünscht Ihnen

&
Von Ihrer Mustergarten GmbH

Foto: www.licht.de

Foto: .marqs@www.photocase.de
Foto: Holzwerk Christoph Perr
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Für mehr Genung und eim eigenen Gner Teich – eHochteich odKoiteich. Kokeiten gibt esdas �nlegen usorgfältig geplacher StandortLicht, WärmeWelche Form undrial wird verwendelich eventuell ein kinstalliert? Informaist unabdingbar.

Weitere The
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Glanzvolle AtmosphMit Lichteffekten tolle �k

Foto: www.licht.de

geltend gemacht werden – doppelt
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2
w

Sei es die Reparatur, dieWartung oder der Aus-tausch von Heizungs-anlagen, Gas- undWasserinstallatio-nen, die Moderni-sierung des Ba-dezimmers oderArbeiten an Dachund Fassade so-wie Leistungen IhresElektrikers: Handwer-kerleistungen könnenseit diesem Jahr mit biszu 1.200 Euro jährlich steuerlich

geltend gemacht werden – doppelt
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2
w

die Reparatur, dieoder der Aus-on Heizungs-Gas- und
nstallatio-
Moderni-
des Ba-

ers oder
an Dach

sade so-tungen Ihresrs: Handwerungen könnenem Jahr mit bisEuro jährlich steuerlich

Intelligente TechnikNie mehr vergessene Fenster
BeleuchtungsspagatIdeen für den Wohn- und Ess-Bereich

Weitere ThemenWohnraumlüftungAutomatik spart Energie

Leistungen können bis zu 1200 Euro
steuerlich geltend gemacht werden

Höherer Steuerbonusauf Handwerkerrechnungen

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
Elektrik

Hans Mustermann

LiebeLeserinnenundLeser,Lüften ist wichtig – doch gerade in
der kälteren Jahreszeit ist dies nicht
gerade angenehm. In dieser Ausga-
be von „Haus und Elektrik“ stellen
wir Ihnen die kontrollierte Wohn-
raumbelüftung vor – ein System,
dass Sie beim Lüften noch Energie
sparen lässt (Seite 3).

Und wenn Sie dennoch lieber manu-
ell „auf Durchzug“ schalten, haben
wir ein weiteres technisches High-
light für Sie parat. Eine intelligente
Vernetzung im Haus nimmt Ihnen so
manche Arbeit ab. Mehr darüber wie
Rolläden automatisch geschlossen
werden können oder Sie Ihre Hei-
zung einfach per Mobiltelefon be-
dienen können, verraten wir Ihnen
außerdem auf den Seiten 4 und 5.Wir wünschen Ihnen eine unterhalt-

same Lektüre. Ihr

Von Ihrer Elektro Muster GmbH

Foto: Frank Müller / Pixelio.de
Foto: Siegfried Fries / Pixelio.de
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bezahlt�	Daneben	gibt	es	aber	noch	andere	Kaufformen,	z�	B�	die	Nut-
zung	im	Wege	des	Erbbaurechts�	Dies	ist	ein	grundbuchgesichertes	
Recht	zur	baulichen	Nutzung	eines	fremden	Grundstücks	über	einen	
festgelegten	Zeitraum,	oftmals	für	99	Jahre�

Grundstückswert

Auskünfte	über	Bodenwerte	von	Grundstücken	erhalten	Sie	bei	der	
Geschäftsstelle	des	Gutachterausschusses�	Aufgrund	von	Kartenüber-
sichten	beim	Katasteramt	können	Sie	die	aktuellen	Bodenrichtwerte	
in	Erfahrung	bringen,	die	einen	ersten	guten	Anhalt	für	Grundstücks-
preise	darstellen�	Dieser	Wert	stellt	jedoch	nicht	den	Preis	dar,	der	auf	
dem	freien	Markt	erzielt	wird�

Nebenkosten

Beim	Grundstückskauf	beachten	Sie	bitte,	dass	neben	den	Grundstücks-
kosten	zumindest	noch	folgende	Nebenkosten	hinzukommen:

Notarkosten

Die	Notariats-	und	Grundbuchkosten	betragen	in	der	Regel	bis	zu	
1,5	Prozent	des	Kaufpreises�	

Kaufen	Sie	ein	„freies“	Grundstück	ohne	Bebauung,	werden	die	
Kosten	wie	aufgeführt	berechnet�	Soweit	Sie	ein	bereits	bestehendes	

Wir machen den Weg frei.

Immobilien immer mit

reistehendes
Einfamilienhaus?

Telefon 0621 1282-0
www.vrbank.de/immobilien

�

http://www.vrbank.de/immobilien


Objekt	erwerben	oder	einen	Vertrag	mit	einem	Bauträger	über	die	
Immobilie	abschließen,	werden	die	Gebühren	von	der	im	Vertrag	
genannten	Summe	berechnet�

Grunderwerbsteuer

Die	 Grunderwerbsteuer	 wird	 vom	 Finanzamt	 erhoben�	 Es	 werden	
Ihnen	3,5	Prozent	des	vereinbarten	Kaufpreises	(Grundstückswert)	
in	 Rechnung	 gestellt�	 Erwerben	 Sie	 gemeinsam	 mit	 dem	 Grund-

stück	auch	eine	auf	diesem	errichtete	Immobilie,	wird	die	Grunder-
werbsteuer	–	soweit	im	Kaufvertrag	enthalten	–	auch	vom	Gebäu-
dewert	verlangt�

Erschließungsbeiträge	für	
Straßenausbau,	Kanal	und	Wasserversorgung

Ist	 Ihr	Grundstück	noch	nicht	erschlossen	oder	wird	aufgrund	der	
Teilung	 eines	 alten	 größeren	 Grundstücks	 in	 mehrere	 Bauplätze	
eine	 erneute	 Erschließung	 notwendig,	 sollten	 Sie	 diese	 Kosten	 in	
der	Finanzplanung	berücksichtigen�	Das	Bauamt	der	Gemeinde	in-
formiert	Sie�	Auch	wenn	bereits	eine	Straße	an	Ihr	Grundstück	führt,	
können	dennoch	Beiträge	für	den	Straßenausbau,	den	Kanal	und	die	
Wasserversorgung	anfallen�

Sonstige	Nebenkosten

Ist	Ihr	Grundstück	noch	nicht	amtlich	vermessen,	kommen	Vermes-
sungsgebühren	in	Abhängigkeit	von	der	Größe	und	dem	Wert	des	
Grundstückes	sowie	dem	Zeitaufwand	für	die	Vermessung	auf	Sie	
zu	(gemäß	Kostenordnung	für	das	amtliche	Vermessungswesen)�	

Haben	Sie	ein	Grundstück/Haus	über	einen	Makler	erworben,	fällt	
die	individuelle	Maklerprovision	an�	

Alte�Kolonie�(l.),�Ortszentrum�(r.)

�



http://www.irp-mainz.de


Das	Baurecht	–	allgemein	–

Das öffentliche Baurecht unterscheidet zwei grundsätzliche 
Bereiche:

Das	Bauplanungsrecht	–	geregelt	im	Baugesetzbuch	(BauGB)	und	
durch	Bebauungspläne	als	Ortsrecht	in	Verbindung	mit	der	Bau-
nutzungsverordnung	(BauNVO)	–	beschäftigt	sich	damit,	wo	und	
was	gebaut	werden	darf�
Das	 Bauordnungsrecht	 –	 geregelt	 in	 den	 landesspezifischen	
Landesbauordnungen	–	klärt,	wann	und	wie	gebaut	werden	darf,	
konzentriert	sich	also	auf	die	Ausführung	des	Bauvorhabens	auf	
dem	 Grundstück�	Voraussetzung	 für	 die	 Genehmigung	 eines	
Bauvorhabens	ist	sowohl	die	Übereinstimmung	mit	dem	Baupla-
nungsrecht	als	auch	mit	dem	Bauordnungsrecht	sowie	mit	den	
sonstigen	öffentlich-rechtlichen	Vorschriften	(Baunebenrecht)�





4	Das	öffentliche	Baurecht

4�1	Das	Bauplanungsrecht
Bauleitplanung

Die	aus	dem	Selbstverwaltungsrecht	der	Gemeinde	als	Gebietskör-
perschaft	des	öffentlichen	Rechts	abzuleitende	Planungshoheit	be-
inhaltet	das	Recht	und	die	Pflicht,	für	eine	geordnete	städtebauliche	
Entwicklung	im	Gemeindegebiet	zu	sorgen�	Die	Planungshoheit	übt	
die	Gemeinde	mit	den	Instrumenten	der	Bauleitplanung	aus�	Die	Bau-
leitplanung	vollzieht	sich	in	zwei	Stufen�	Dementsprechend	umfasst	
die	 Bauleitplanung	 den	 Flächennutzungsplan	 als	 vorbereitenden	
und	den	Bebauungsplan	als	verbindlichen	Bauleitplan	(§	1	Abs�	2	
BauGB)�	Der	Gemeinderat	ist	zuständig	für	die	Verabschiedung	des	
Flächennutzungsplanes	und	der	Bebauungspläne�

Flächennutzungsplan

Der	Flächennutzungsplan	(vorbereitender	Bauleitplan)	umfasst	das	
gesamte	Gemeindegebiet	und	ordnet	den	voraussehbaren	Flächen-
bedarf	für	die	einzelnen	Nutzungen,	wie	z�	B�	für	Wohnen,	Arbeiten,	
Verkehr,	Erholung,	Landwirtschaft	und	Gemeindebedarf�	Aus	dem	
Flächennutzungsplan	entsteht	keinerlei	Anspruch	auf	die	dargestellte	
Nutzung,	jedoch	kann	ein	Bebauungsplan	regelmäßig	nur	aus	dem	
Flächennutzungsplan	entwickelt	werden�	Sollen	im	Bebauungsplan	
vom	 Flächennutzungsplan	 abweichende	 Festsetzungen	 getroffen	
werden,	 muss	 grundsätzlich	 ein	 Änderungsverfahren	 für	 den	 Flä-
chennutzungsplan	durchgeführt	werden�

Bebauungsplan

Der	Gemeinderat	beschließt	die	Aufstellung	eines	Bebauungsplanes,	
sobald	und	soweit	es	für	die	städtebauliche	Entwicklung	und	Ord-

Ortszentrum�mit�Burgunder�Platz��0



nung	erforderlich	ist�	Im	Bebauungsplan	werden	insbesondere	die	
Art	und	das	Maß	der	baulichen	Nutzung,	die	überbaubaren	Grund-
stücksflächen	(Grenzen,	über	die	Sie	nicht	bauen	dürfen,	bzw�	Linien,	
an	die	Sie	direkt	bauen	müssen)	und	die	Verkehrsflächen	festgesetzt�	
Weitere	Festsetzungen	sind	je	nach	Bedarf	möglich	bzw�	erforderlich�	
Es	wird	also	geregelt,	was,	wie	und	wo	gebaut	werden	darf�	

Als	Bauinteressent	sollten	Sie	sich	vorab	bei	der	Gemeinde	über	den	
Inhalt	des	Bebauungsplanes	informieren,	um	zu	beurteilen,	ob	sich	
die	Festsetzungen	mit	den	eigenen	Bauabsichten	decken�	Hält	Ihr	
Bauvorhaben	die	Festsetzungen	des	Bebauungsplanes	ein,	haben	
Sie	bauplanungsrechtlich	einen	Rechtsanspruch	auf	Erteilung	einer	
Baugenehmigung�	Auf	die	Aufstellung,	Änderung,	Ergänzung	oder	
Aufhebung	eines	Bebauungsplanes	besteht	kein	Rechtsanspruch�

Ausnahmen	und	Befreiungen

Bei	 einer	 untergeordneten	 Abweichung	 von	 den	 planungsrecht-
lichen	 Zulässigkeitskriterien	 (Festsetzungen)	 kann	 ein	 zunächst	
unzulässiges	Vorhaben	durch	eine	Ausnahme	und/oder	Befreiung	
doch	noch	ermöglicht	werden�

Einvernehmen	der	Gemeinde

Die	 Gemeinde	 ist	 im	 Baugenehmigungsverfahren	 zu	 beteiligen�	
Die	 stärkste	 und	 bedeutendste	 Form	 der	 Beteiligung	 stellt	 das	
Einvernehmen	gemäß	§	36	BauGB	dar�	Diese	Vorschrift	regelt	das	
Zusammenwirken	von	Gemeinde	und	Baugenehmigungsbehörde	
bei	der	Beurteilung	bzw�	der	Genehmigung	von	Bauvorhaben�	Im	
bauaufsichtlichen	Verfahren	 entscheidet	 die	 Baugenehmigungs-
behörde	 bei	Vorhaben	 innerhalb	 eines	 im	 Zusammenhang	 be-
bauten	 Ortsteiles	 (unbeplanter	 Innenbereich),	 im	 Außenbereich	
sowie	bei	Ausnahmen	und	Befreiungen	im	Einvernehmen	mit	der	
Gemeinde�	

Bei	 einer	 Versagung	 des	 Einvernehmens	 ist	 die	 Baugenehmi-
gungsbehörde	grundsätzlich	an	die	gemeindliche	Entscheidung	
gebunden,	 es	 sei	 denn,	 diese	 ist	 eindeutig	 rechtswidrig�	 Beim	
rechtskräftigen	Bebauungsplan	ist	das	Einvernehmen	nicht	mehr	
erforderlich,	da	die	Gemeinde	mit	dem	Bebauungsplan	ihre	Pla-
nungsabsichten	 schon	 in	 Form	 einer	 Satzung	 allgemeingültig	
festgelegt	 hat�	 Die	 Gemeinde	 erhält	 in	 diesen	 Fällen	 lediglich	
Kenntnis	von	dem	Baubegehren�

Im	Zusammenhang	bebaute	Ortsteile	–	Innenbereich

Es	gibt	vielfach	Bereiche	innerhalb	bebauter	Gebiete,	für	die	keine	
qualifizierten	 Bebauungspläne	 aufgestellt	 worden	 sind�	 Dies	 hat	
unterschiedliche	Gründe�	Meist	sind	diese	Gebiete	in	früheren	Zeiten	
ohne	 Bebauungspläne	 entstanden�	 Auch	 ist	 hier	 häufig	 nicht	 mit	
der	Aufstellung	von	Bebauungsplänen	zu	rechnen,	weil	sie	nicht	für	
erforderlich	gehalten	werden�

Speyerer�Straße ��



Hier	richtet	sich	die	Zulässigkeit	einer	Bebauung	innerhalb	eines	
im	Zusammenhang	bebauten	Ortsteiles	(Innenbereich)	nach	den	
Vorschriften	des	§	34	BauGB�	Dort	ist	ein	Vorhaben	zulässig,	wenn	
es	 sich	 nach	 Art	 und	 Maß	 der	 baulichen	 Nutzung,	 der	 Bauwei-
se	 und	 der	 Grundstücksfläche,	 die	 überbaut	 werden	 soll,	 in	 die	
Eigenart	 der	 näheren	 Umgebung	 einfügt	 und	 die	 Erschließung	
gesichert	ist�	

Im	Innenbereich	bestimmt	also	die	Umgebungsbebauung	die	Krite-
rien	für	das	Einfügen	eines	Vorhabens	und	somit	für	seine	Zulässig-
keit;	je	homogener	sich	eine	vorhandene	Bebauung	darstellt,	umso	
mehr	Anpassung	in	diese	Bebauung	ist	zu	verlangen�	Bereiche	der	
im	Zusammenhang	bebauten	Ortsteile	sind	durch	Satzungen	festge-
setzt�	Ob	ein	Grundstück	einem	im	Zusammenhang	bebauten	Ortsteil	
zuzuordnen	ist,	bestimmt	sich	nach	diesen	Satzungen�

Fazit: Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar, wenn es
im	Einklang	mit	dem	Bebauungsplan	steht	und	die	Erschließung	
(Verkehr,	Wasserversorgung	und	Kanal)	gesichert	ist	(§	30	BauGB);
zwar	 nicht	 im	 Geltungsbereich	 eines	 qualifizierten	 Bebauungs-
planes,	aber	innerhalb	eines	im	Zusammenhang	bebauten	Ortsteils	
liegt,	sich	in	die	Eigenart	der	Umgebung	einfügt	und	die	Erschlie-
ßung	gesichert	ist	(§	34	BauGB)�

4�2	Das	Bauordnungsrecht
Allgemein

Im	Gegensatz	zum	Bauplanungsrecht	ist	das	Bauordnungsrecht	nicht	
bundesweit	 einheitlich,	 sondern	 nach	 individuellem	 Landesrecht	
geregelt�

Im	Land	Rheinland-Pfalz	ist	dies	die	Landesbauordnung	Rheinland-
Pfalz	(LBauO)	in	der	Fassung	vom	22�12�2003�	Das	Bauordnungsrecht	





hat	die	Vermeidung	von	Gefahren	zum	Inhalt,	die	bei	der	Errichtung	
und	dem	Betrieb	baulicher	Anlagen	entstehen	können�	Das	Bauord-
nungsrecht,	das	sich	aus	dem	Polizeirecht	ableitet,	stellt	vor	allem	an	
die	Standsicherheit,	Verkehrssicherheit	und	an	den	Brandschutz	von	
baulichen	Anlagen	besondere	Anforderungen�	Private	Rechtsbezie-
hungen,	etwa	zwischen	dem	Bauherrn	und	dem/der	Grundstücks-
eigentümer/-in	 oder	 den	 Nachbarn,	 werden	 in	 der	 Regel	 nicht	 in	
die	behördlichen	Entscheidungen	einbezogen�	Demzufolge	ist	eine	
Baugenehmigung	immer	dann	zu	erteilen,	wenn	einem	Vorhaben	
öffentlich-rechtliche	Vorschriften	nicht	entgegenstehen�	Nach	den	
Bauordnungen	der	Länder	ergeht	sie	unbeschadet	privater	Rechte	
Dritter�

Grenzabstand	(§	8	LBauO)

Maßgeblich	bemisst	sich	der	erforderliche	Grenzabstand	nach	der	
jeweiligen	Wandhöhe	(H)	und	ist	für	festgelegte	Baugebiete	unter-
schiedlich	geregelt�	

Grenzabstand für Garagen- und Abstellgebäude 
Um	eine	rationelle	Grundstücksbebauung	zu	ermöglichen,	legt	die	
LBauO	für	alle	Garagen,	für	Gebäude	und	Anlagen	zur	örtlichen	Ver-
sorgung	mit	Elektrizität,	Gas	und	Wasser	und	für	sonstige	Gebäude	
ohne	Aufenthaltsräume	und	Feuerstätten	fest,	dass	sie	ohne	oder	
mit	geringeren	Abstandsflächen	errichtet	werden	dürfen,	wenn	sie	
eine	 mittlere	Wandhöhe	 von	 3,20	 m	 über	 der	 Geländeoberfläche	
nicht	 überschreiten,	 eine	 Länge	 von	 12	 m	 an	 einer	 Grundstücks-
grenze	und	von	insgesamt	18	m	an	allen	Grundstücksgrenzen	nicht	
überschreiten	und	Dächer	haben,	die	zur	Grundstücksgrenze	nicht	
mehr	als	45	°	geneigt	sind�	

Unabhängig	 davon,	 dass	 weitere	 Einzelheiten	 ggf�	 zu	 überprüfen	
sind,	kann	sich	Ihr	Nachbar	grundsätzlich	nicht	gegen	eine	solche	
Grenzbebauung	erfolgreich	wenden�
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Die	am	Bau	Beteiligten

Bauherrin, Bauherr (§ 55 LBauO)
Die	Landesbauordnung	legt	im	Grundsatz	fest,	dass	die	Bauherrin	
oder	 der	 Bauherr	 dafür	 verantwortlich	 ist,	 dass	 die	 von	 ihr	 oder	
von	 ihm	 veranlasste	 Baumaßnahme	 dem	 öffentlichen	 Baurecht	
entspricht�	

Die	Bauherrin	oder	der	Bauherr	hat	zur	Vorbereitung,	Ausführung	
und	 Überwachung	 genehmigungsbedürftiger	Vorhaben	 und	 von	
Vorhaben,	für	die	das	Freistellungsverfahren	nach	§	67	durchgeführt	
wurde,	eine	Entwurfsverfasserin	oder	einen	Entwurfsverfasser,	eine	
Unternehmerin	oder	einen	Unternehmer	zu	bestellen�	Insbesondere	
beim	Freistellungsverfahren	und	dem	vereinfachten	Genehmigungs-
verfahren	 hat	 die	 Entwurfsverfasserin/der	 Entwurfsverfasser	 eine	
größere	Verantwortung	 zu	 übernehmen�	 Ihnen	 allein	 obliegt	 die	
Einhaltung	der	Bestimmungen�	

Sie	 sind	 auch	 zunächst	 Ansprechpartner	 für	 Bauherrn	 und	 Dritte	
(Nachbarn),	wenn	es	um	Unstimmigkeiten	bezüglich	der	Einhaltung	
von	öffentlich-rechtlichen	Vorschriften	geht�	Ein	Rechtsbehelf	gegen	
ein	Bauvorhaben,	das	im	Freistellungsverfahren	durchgeführt	wurde,	
ist	nicht	mehr	möglich,	da	keine	Baugenehmigung	(Verwaltungsakt)	
ergeht�

Genehmigungsfreie	Vorhaben

Der	§	62	der	LBauO	legt	fest,	welche	bauliche	Anlagen	und	Teile	bau-
licher	Anlagen	keiner	Baugenehmigung	bedürfen�	In	den	Absätzen	1	
und	2	sind	diese	Anlagen	abschließend	aufgeführt�	

Den	Bauherren	 ist	aber	unbedingt	zu	raten,	sich	über	die	Genehmi-
gungsfreiheit	oder	die	Genehmigungspflicht	eines	geplanten	Bauvor-
habens	bereits	im	Vorfeld	zu	informieren�	Die	Entscheidungen	trifft	die	
untere	Bauaufsichtsbehörde�

Der	Bauantrag	(§	63	LBauO)

Der	Bauantrag	ist	schriftlich	mit	allen	für	seine	Bearbeitung	sowie	für	
die	Beurteilung	des	Bauvorhabens	erforderlichen	Unterlagen	(Bau-
vorlagen)	in	dreifacher	Ausfertigung	bei	der	Gemeindeverwaltung	
einzureichen�	 Die	 Bauherrin	 oder	 der	 Bauherr	 und	 die	 Entwurfs-
verfasserin	 oder	 der	 Entwurfsverfasser	 haben	 den	 Bauantrag,	 die	
Entwurfsverfasserin	oder	der	Entwurfsverfasser	die	Bauvorlagen	zu	
unterschreiben�	

Die	Gemeindeverwaltung	leitet,	soweit	sie	nicht	selbst	für	die	Ent-
scheidung	zuständig	ist,	den	Bauantrag	an	die	Bauaufsichtsbehörde	
weiter	und	nimmt	zu	dem	Vorhaben	Stellung�	
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Auf der Grundlage der Bauvorlagenverordnung sind für einen 
Wohnhausneubau im Regelfall mindestens folgende Unterlagen 
erforderlich: (Checkliste) Antragsvordruck

Lageplan	im	Maßstab	1:1000	oder	1:500
Übersichtsplan	 im	 Maßstab	 1:5000	 (erhältlich	 beim	 Katasteramt	
oder	öffentlich	bestelltem	Vermessungsbüro)
Bauzeichnungen	im	Maßstab	1:100	mit	Grundrissen,	Schnitten	und	
Ansichten	in	entsprechender	Vermaßung
Berechnung	der	bebauten	Fläche
Berechnung	der	Geschossflächenzahl
Berechnung	der	Grundflächenzahl
Berechnung	der	Rohbau-	und	Gesamtbaukosten
Berechnung	des	umbauten	Raumes
Nachweis	der	Pkw-Stellplätze
ggf�	Nachweis	der	Standsicherheit	(Statik)
ggf�	Freiflächengestaltungsplan	mit	Bäumen	und	Bepflanzungsarten
ggf�	Nachweis	Wärme-	und	Schalldämmung
statistischer	Erhebungsbogen

Ablauf 	des	Baugenehmigungsverfahrens

Der	zuständige	Sachbearbeiter	überprüft	binnen	zehn	Tagen	nach	Ein-
gang	den	Antrag	auf	Vollständigkeit	und	grundsätzliche	Vereinbarkeit	
mit	dem	Bauplanungsrecht	und	ob	andere	Behörden	oder	Stellen	zu	
beteiligen	sind�	Bitte	reichen	Sie	in	Ihrem	eigenen	Interesse	nur	vollstän-
dig	prüffähige	Unterlagen	ein�	Die	Bearbeitungszeit	hängt	maßgeblich	

















von	der	Vollständigkeit	des	Bauantrages	ab�	Bei	Unvollständigkeit	ruht	
der	Antrag	bis	zum	Eingang	aller	nachzureichenden	Unterlagen�	Bei	
Vollständigkeit	wird	die	bauplanungs-	und	bauordnungsrechtliche	Zu-
lässigkeit	abschließend	geprüft�	Gleichzeitig	werden	die	im	jeweiligen	
Einzelfall	notwendigerweise	zu	beteiligenden	Fachbehörden	und	Stel-
len	um	Stellungnahme	gebeten�	Sobald	alle	Stellungnahmen	vorliegen	
und	dem	Bauvorhaben	nicht	entgegenstehen,	wird	Ihnen	die	Bauge-
nehmigung	unter	Einbeziehung	der	fachlichen	Stellungnahmen	erteilt�	
Wenn	Ihr	Bauvorhaben	dem	öffentlichen	Baurecht	entspricht,	haben	
Sie	einen	Rechtsanspruch	auf	die	Erteilung	der	Baugenehmigung�	Der	
Baugenehmigungsbescheid	ergeht	ggf�	mit	Auflagen	und	Hinweisen,	
die	Bauvorlagen	werden	mit	einem	Genehmigungsstempel	versehen	
und	in	einfacher	Ausfertigung	als	Bestandteil	der	Baugenehmigung	an	
Sie	als	Bauherrn	zurückgegeben�	Lesen	Sie	bitte	die	Nebenbestimmun-
gen,	Hinweise	und	evtl�	Grüneintragungen	auf	den	Bauvorlagen	genau	
durch,	denn	sie	sind	Gegenstand	der	Baugenehmigung�

Bauaufsichtliche	Verfahren

Um	die	Verfahrensdauer	von	der	Einreichung	der	Antragsunterlagen	
bis	 zur	 Erteilung	 der	 Baugenehmigung	 so	 kurz	 wie	 möglich	 und	
nötig	zu	gestalten,	ist	für	bestimmte	Bauvorhaben	der	Prüfumfang	
reduziert	und	in	besonderen	Verfahren	geregelt�

Vereinfachtes	Baugenehmigungsverfahren	(§	66	LBauO)

Der	Absatz	1	dieser	Vorschrift	führt	die	Bauvorhaben	an,	auf	die	das	
vereinfachte	Verfahren	 anwendbar	 ist	 und	 regelt	 im	Absatz	 3	das	
Prüfprogramm	der	Bauaufsichtsbehörde�

Freistellungsverfahren	(§	67	LBauO)

Wohngebäude	der	Gebäudeklassen	1	bis	3	einschließlich	ihrer	Neben-
gebäude	und	Nebenanlagen	im	Geltungsbereich	eines	Bebauungs-
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planes	im	Sinne	des	§	12	oder	des	§	30	Abs�	1	BauGB	bedürfen	keiner	
Baugenehmigung,	wenn	sie	den	Festsetzungen	des	Bebauungsplanes	
entsprechen	und	die	Erschließung	gesichert	ist�	Mit	den	Bauarbeiten	
dürfen	Sie	einen	Monat	nach	Vorlage	der	erforderlichen	Bauunterlagen	
bei	der	Gemeinde	beginnen�	Teilt	Ihnen	die	Gemeinde	vor	Ablauf	der	
Frist	schriftlich	mit,	dass	kein	Genehmigungsverfahren	durchgeführt	
werden	soll,	dürfen	Sie	bereits	vor	Ablauf	der	Monatsfrist	beginnen�	
Die	Gemeinde	kann	erklären,	dass	anstatt	eines	Freistellungsverfahrens	
ein	Genehmigungsverfahren	durchgeführt	werden	soll�	

Mit	Fragen,	welche	Auswirkungen	eine	solche	Erklärung	der	Gemeinde	
auf	Ihren	Bauantrag	hat,	wenden	Sie	sich	an	Ihre	Entwurfsverfasserin	
oder	 Ihren	Entwurfsverfasser;	auch	die	Gemeinde	oder	die	Bauauf-
sichtsbehörde	stehen	als	Ansprechpartner	zur	Verfügung�	

Normales	Baugenehmigungsverfahren	(Regelverfahren)

Unterliegt	eine	Baumaßnahme	weder	dem	Freistellungsverfahren	
noch	dem	vereinfachten	Baugenehmigungsverfahren,	so	prüft	die	Bau-
aufsichtsbehörde	die	Übereinstimmung	mit	den	öffentlich-rechtlichen	
Vorschriften	uneingeschränkt�	Im	„normalen“	Baugenehmigungsver-
fahren	bleibt	also	kein	Bereich	von	der	Prüfung	ausgenommen�	Die	
Geltungsdauer	der	Baugenehmigung	beträgt	vier	Jahre	(§74	LbauO)�	
Die	Baugenehmigung	erlischt,	wenn	mit	der	Ausführung	der	Baumaß-
nahmen	vier	Jahre	nach	Erteilung	der	Genehmigung	nicht	begonnen	
worden	ist�	Die	Geltungsdauer	kann	vor	Fristablauf	auf	schriftlichen	
Antrag	bis	zu	vier	Jahren	verlängert	werden�

Vorbescheidsverfahren	(§	72	LBauO)

Der	Antrag	auf	einen	Bauvorbescheid	dient	überwiegend	dazu,	
abzuklären,	ob	ein	Grundstück	überhaupt	bebaut	werden	kann;	
er	ist	nur	zweckmäßig,	wenn	die	Klärung	einzelner	bauplanungs-
rechtlicher	oder	anderer	städtebaulicher	Vorgaben	für	die	Reali-
sierung	des	Vorhabens	von	grundsätzlicher	Bedeutung	ist,	sodass	

zunächst	ein	Baugenehmigungsverfahren	zu	aufwendig	und	zu	
riskant	wäre�

Baugenehmigungsgebühren

Die	 Gebühren	 für	 die	 Baugenehmigung,	 die	 erforderlichen	 Prü-
fungen,	Zuschläge	der	Fachbehörden	und	Auslagen	werden	nach	
dem	Verwaltungskostengesetz	 in	Verbindung	 mit	 der	 Baugebüh-
renordnung	festgesetzt�	Gebührenpflichtig	sind	auch	die	materielle	
Ablehnung	und	die	Rücknahme	eines	Bauantrages�

Bauen	ohne	Baugenehmigung

Wer	 ein	 genehmigungspflichtiges	Vorhaben	 ohne	 Genehmigung	
errichtet,	begeht	eine	Ordnungswidrigkeit,	die	mit	einem	Bußgeld	
geahndet	werden	kann�	Ein	nachträgliches	Genehmigungsverfahren	
wird	erforderlich�	

Wenn	sich	herausstellt,	dass	eine	nachträgliche	Genehmigung	nicht	er-
teilt	werden	kann,	droht	die	Beseitigung	des	errichteten	Bauwerkes�

Das	Nachbarrecht

Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn (§ 68 LBauO)
Nachbarinnen	und	Nachbarn	sind	die	Eigentümerinnen	und	Eigentü-
mer	der	angrenzenden	Grundstücke�	Das	Nachbarschaftsverhältnis	
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ist	eine	auf	Dauer	angelegte	menschliche	Beziehung,	die	sorgfältig	
gepflegt	werden	will�	Sie	sind	aufeinander	angewiesen�	Ärger	mit	
den	Nachbarn	kann	ein	Bauprojekt	verzögern	oder	auch	verteuern,	
wenn	es	zu	einem	Rechtsstreit	kommt�

Baulast	und	Baulastenverzeichnis	(§	86	LBauO)

Beseitigung von baurechtlichen Hindernissen 
Die wesentlichsten Baulastenarten sind Baulasten zur Siche-
rung: 

der	Übernahme	eines	Grenzabstandes	auf	ein	Nachbargrundstück	
(Abstandsbaulast)


der	Zusammengehörigkeit	mehrerer	Grundstücke	zu	einem	Bau-
grundstück	(Zusammenfassungsbaulast)
der	Benutzbarkeit	einer	privaten	Verkehrsfläche	(Zuwegungsbau-
last)�	

Verfahren und Rechtsfolgen:
Die	Baulast	wird	durch	eine	schriftliche	oder	zur	Niederschrift	ab-
gegebene	Erklärung	aller	Grundstückseigentümer	gegenüber	der	
Bauaufsichtsbehörde	bewirkt�	
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DIE PFALZWERKE:
WIR SIND FÜR SIE DA.

Wenn es etwas gibt, was uns von unseren Wett-
bewerbern unterscheidet, dann ist es unsere Nähe
zur Region und ihren Menschen: der Pfalz und dem
Saarpfalz-Kreis.

Persönliche Beratung vor Ort in unserem Energie-
mobil und unseren Energieberatungszentren ist
dabei ebenso selbstverständlich, wie der Einsatz
unserer Service- und Netzmitarbeiter, die rund um
die Uhr für Sie da sind.
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Aufgabe	des	Landes	ist	es,	Baudenkmale	zu	schützen,	zu	pflegen	und	
wissenschaftlich	zu	erforschen�	Die	Landkreise	wirken	als	Denkmal-
schutzbehörde	mit�	Sie	sind	auch	für	die	Genehmigung	von	Baumaß-
nahmen	an	Baudenkmalen	 im	Kreisgebiet	zuständig	und	beraten	
Sie	in	rechtlichen,	baulichen,	finanziellen	und	steuerlichen	Fragen,	
die	den	Denkmalschutz	betreffen�	Jede	bauliche	Veränderung	oder	
Nutzungsänderung	eines	Baudenkmals	ist	genehmigungspflichtig�	
Daher	sollten	Sie	beabsichtigte	Baumaßnahmen	frühzeitig	mit	der	
Denkmalschutzbehörde	–	auch	aus	finanziellen	Erwägungen	–	ab-
stimmen�	 Denn	 nur	 für	 Maßnahmen,	 die	 vorab	 mit	 der	 Denkmal-

5	Denkmalschutz	und	-pflege

schutzbehörde	 abgestimmt	 und	 von	 ihr	 genehmigt	 worden	 sind,	
können	Sie	als	Denkmaleigentümer	eine	steuerliche	Abschreibung	
bzw�	Förderung	oder	eine	Zuwendung	aus	Landes-	bzw�	Kreismitteln	
in	Anspruch	nehmen�

Aber	nicht	nur	Maßnahmen	an	Baudenkmalen	selbst	sind	abstim-
mungsbedürftig,	sondern	auch	Bauvorhaben	in	der	Nähe	von	Bau-
denkmalen,	soweit	diese	beeinträchtigt	und	im	Denkmalwert	her-
abgesetzt	werden�	Weitere	Informationen	bei	der	Kreisverwaltung	
Rhein-Pfalz-Kreis	(Tel�:	0621	5909-0)�
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Energiesparen

Sparmaßnahmen	 für	 den	 Energiebedarf	 eines	 Einfamilienhauses	
sind	besonders	effektiv,	werden	gefördert	und	erhöhen	den	Wert	
eines	Gebäudes�	Ca�	80	Prozent	des	Gesamtenergiebedarfs	werden	
im	Einfamilienhaus	für	die	Heizung	benötigt�

Bei Neubauten bietet sich daher an, dass Sie Baumaßnahmen 
zur Verringerung des Energiebedarfs ohne wesentlich höhere 
Baukosten einplanen, z. B.:

Erhöhte	Wärmedämmmaßnahmen	an	Dächern,	Wänden	und	Fuß-
böden
Einbau	von	energiesparenden	Fenstern





6	Die	Bauausführung

Ausnutzen	der	„Sonnenseite“	als	Energiefänger
Installation	von	modernen	wirtschaftlichen	Heizungsanlagen,	z�	B�	
Brennwertgeräten	(ohne	massiven	Schornstein	möglich)
Zusätzliche	 Nutzung	 der	 Sonnenenergie	 über	 Kollektoren	 zur	
Brauchwassererwärmung
Einbau	von	Fotovoltaikanlagen	zum	Einspeisen	„eigenen	Stroms“	
in	das	allgemeine	Netz	

Bei	bestehenden	Gebäuden	ist	es	ratsam,	sich	bei	Verbraucherver-
bänden,	 Installateuren	 oder	 bei	 den	 energieberatenden	 Bezirks-
schornsteinfegermeistern	zu	informieren�	Im	Rahmen	der	Erneuerung	
von	Heizungen	werden	auch	zusätzliche	Dämmmaßnahmen	von	der	
Kreditanstalt	für	Wiederaufbau	gefördert�

Wärmeschutzverglasung	für	die	Fenster

Die	Wärmeschutzverglasung	mit	einem	k-	Wert	von	1,3	W/m²	für	das	
Glas	 ist	 bereits	 mit	 einer	Wärmeschutzverordnung	 von	 1995	 zum	
Standard	 geworden�	 Niedrigere	Werte	 bei	 Zweischeibenglas	 sind	
vermehrt	anzutreffen�	Eine	deutliche	Verbesserung	bis	zu	k-Werten	
von	0,6	W/m²	 ist	dann	nur	mit	einer	Dreifachverglasung	möglich�	
Doch	auch	bei	Fenstern	sind	mögliche	Wärmeverluste	nicht	in	der	
Glasfläche,	sondern	in	den	Anschlüssen	zu	suchen�	So	müssen	zur	
Fugenvermeidung	 die	 Dichtungsprofile	 umlaufend	 am	 Rahmen	
anliegen	und	der	Fensterrahmen	luftdicht	in	die	dämmende	Hülle	
eingebaut	werden�	

Weitere	Informationen	zu	Energieberatung,	Gebäudeenergiepass,	
Erdwärme	und	Zuschüsse	für	die	Modernisierung	von	Wohnraum	
bei	 der	 Kreisverwaltung	 des	 Rhein-Pfalz-Kreises,	 Petra	 Fiederer	
(Tel�:	0621	5909-444)�
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Bodenaushub,	Bauschutt	und	Baustellenabfälle

Folgende	Aufteilung	der	Baureststoffe	ist	je	nach	anfallender	Menge	
sinnvoll	und	sollte	bereits	bei	der	Planung	von	Bau-	und	Abrissmaß-
nahmen	berücksichtigt	werden:

Bodenaushub
Bodenaushub	sollte	möglichst	an	Ort	und	Stelle	oder	im	Landschafts-
bau	verwendet	werden�

Bauschutt
Als	aufbereitungsfähiger	Bauschutt	gelten	z�	B�	Beton	mit	und	ohne	
Eisen,	 Pflastersteine,	 Naturstein,	 Kalksandsteine,	 Dachsteine	 und	
Ziegelmaterial�	

Zum	nicht	aufbereitungsfähigen	Bauschutt,	der	einer	zugelassenen	
Deponie	zuzuführen	ist,	zählen	alle	festen,	nicht	auslaugbaren	an-
organischen	Stoffe,	wie	z�	B�	Gips,	Mörtel,	Kalk,	Schamotte,	Schiefer,	
Bimsstein,	Leichtbaustoffe	und	Fliesen�

Verwertbare Baustellenabfälle
Alle	verwertbaren	Baustellenabfälle	sind	nach	Möglichkeit	sortenrein	
zu	trennen	und	einer	Wiederverwertung	zuzuführen�	

Metalle	 (Schrotthändler),	 Papier	 und	 Pappe	 (Altpapiersammlung/	
-handel),	saubere	Verpackungen	aus	Kunststoff	oder	Styropor	(gelber	
Sack),	Altholz,	Bauholz,	Kisten	und	Paletten	(Altholzverwertung)�

Nicht verwertbare Baustellenabfälle
Nicht	verwertbare	brennbare	Baustellenabfälle,	z�	B�	Tapeten,	Boden-
beläge,	Türen,	Tür	und	Fensterrahmen,	Vertäfelungen,	Fußbodendie-
len,	sind	der	Müllverbrennungsanlage	zuzuführen�

7	Boden-	und	Umweltschutz

Schadstoffhaltige Abfälle
Als	Sonderabfall	sind	beispielsweise	zu	entsorgen	Abbeizer,	Gebinde	
mit	Resten	von	alten	Holzschutzmitteln,	Batterien,	Färb-	und	Lack-
verdünner,	nicht	ausgehärtete	Klebstoffe	sowie	Kitt-	und	Spachtel-
massen,	 Spraydosen,	Teerrückstände	 und	 Bitumen�	 Alles,	 was	 mit	
schädlichen	Stoffen	vermischt	ist,	wird	damit	auch	zu	Sonderabfall�

Asbesthaltige Abfälle
Sie	unterliegen	besonderen	Sicherheitsvorschriften�	So	ist	der	Baurechts-
behörde	bereits	vor	Erteilung	einer	Abbruchgenehmigung	die	Beschei-
nigung	eines	Sachkundigen	darüber	vorzulegen,	ob	Bauteile	der	zu	
beseitigenden	Gebäude	Asbest	oder	asbesthaltige	Materialien	enthalten�	
Mit	der	Demontage,	dem	Verfestigen	oder	Beschichten	von	asbesthal-
tigen	Materialien	können	nur	Firmen	beauftragt	werden,	die	Sachkunde	
nach	TRGS	519	erworben	haben�	Wildes	Ablagern	von	Bauschutt	und	
Baustellenabfällen	auf	nicht	dafür	zugelassenen	Flächen	 ist	eine	Ord-
nungswidrigkeit,	die	mit	einer	Geldbuße	geahndet	werden	kann�	

Domholzschule�und�Waldstadion �9



Das Nachbarrechtsgesetz unterscheidet bei Bäumen drei Gruppen:
4	Meter	Grenzabstand	sehr	stark	wachsende	Bäume	wie	z�	B�	Fich-
ten,	Pappeln,	Linden,	Rosskastanien	u�	Ä�
2	Meter	Grenzabstand	stark	wachsende	Bäume	wie	z�	B�	Fichten,	
Pappeln,	Linden,	Rosskastanien	u�	Ä�
1,5	Meter	Grenzabstand	alle	übrigen	Bäume	

Auch bei Obstbäumen gibt es nach dem Nachbarrechtsgesetz 
drei Abstufungen:

4	Meter	Grenzabstand	mit	Walnussbäumen
2	Meter	Grenzabstand	mit	Kernobstbäumen	auf	stark	wachsenden	
Unterlagen	 veredelt,	 mit	 Süßkirschenbäumen	 und	 veredelten	
Walnussbäumen
1,5	Meter	Grenzabstand	bei	Kernobstbäumen	auf	schwach	wach-
senden	 Unterlagen	 sowie	 Steinobstbäumen	 –	 ausgenommen	
Süßkirchenbäume
1	Meter	Grenzabstand	stark	wachsende	Sträucher	(wie	z�	B�	Flieder,	
Haselnuss,	Forsythien	u�	Ä�)














8	Grenzabstände	für	Pflanzen

0,5	Meter	Grenzabstand	für	alle	übrigen	Ziersträucher	ebenso	wie	
für	alle	Beerenobststräucher�	1	Meter	Abstand	ist	bei	stark	wach-
senden	Brombeersträuchern	zu	wahren�

Diese	Abstände	verdoppeln	sich	an	Grenzen	zu	landwirtschaftlich,	
gärtnerisch	oder	für	den	Weinbau	genutzten	Grundstücken�

Anpflanzungen	 im	 Grenzbereich	 geben	 häufig	 Anlass	 zum	 Nach-
barstreit�	 Mancher	 Eigentümer	 eines	 Grundstücks	 möchte	 seine	
Gartenfläche	bis	zum	Äußersten	ausnutzen	und	geht	daher	bei	der	
Anpflanzung	von	Bäumen	oder	Sträuchern	bis	an	den	Rand	seines	
Grundstücks�
Dabei	unterschätzen	Gartenbesitzer	oft	das	spätere	Wachstum	der	
Bäume	oder	Sträucher�	Erreicht	dann	die	Pflanze	eine	Größe,	durch	
die	 sich	der	Nachbar	 in	 der	Nutzung	 seines	 eigenen	 Grundstücks	
beeinträchtigt	sieht,	ist	der	Anlass	zum	Streit	gegeben�

Dabei	sollten	bei	der	Anpflanzung	im	Grenzbereich	unbedingt	die	
gesetzlichen	Abstandsregeln	beachtet	werden,	sofern	man	nicht	mit	
dem	Nachbarn	eine	davon	abweichende	Absprache	getroffen	hat�	
Das	 Nachbarrechtsgesetz	 hat	 seine	 Regelung	 über	 die	 verschie-
denen	Abstufungen	bei	den	einzuhaltenden	Grenzabständen	unter	
Berücksichtigung	der	typischen	Wachstumseigenarten	der	betref-
fenden	Pflanzengruppe	getroffen�	Das	Gesetz	nennt	für	die	einzelnen	
Pflanzengruppen	jeweils	allgemein	bekannte,	typische	Vertreter	der	
jeweiligen	Baum-	oder	Strauchgruppe:	so	z�	B�	Eiche,	Pappel,	Linde	als	
typische	Vertreter	der	Gruppe	der	„sehr	stark	wachsenden	Bäume“�
Bei	allen	im	Gesetz	nicht	ausdrücklich	genannten	Bäumen	muss	sich	
der	 Anpflanzende	 vergewissern,	 welcher	 Gruppe	 der	 betreffende	
Baum	nach	seinen	üblichen	Wachstumseigenarten	am	meisten	äh-
nelt;	danach	richtet	sich	dann	der	einzuhaltende	Abstand�	Der	Laie	
wird	hierbei	manchmal	überfordert	sein�	Jede	Baumschule	ist	aber	in	
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der	Lage,	über	das	Wachstum	eines	Baumes	oder	Strauches	Auskunft	
zu	geben	und	dabei	festzustellen,	welcher	Abstand	zu	beachten	ist�	
Machen	Sie	von	dieser	Möglichkeit	Gebrauch�	Sie	ersparen	sich	damit	
auf	Dauer	manchen	Ärger�	

Falls	 Bäume	 oder	 Sträucher	 zu	 nahe	 an	 die	 Grenze	 gesetzt	 und	
die	erwähnten	Abstandsvorschriften	nicht	beachtet	sind,	kann	der	
Nachbar	die	Beseitigung	dieser	Anpflanzung	verlangen	und	notfalls	
im	Klagewege	erzwingen�	

Das	Recht	eines	Grundstückseigentümers,	die	Beseitigung	von	An-
pflanzungen	zu	verlangen,	die	ihn	wegen	des	nicht	eingehaltenen	
Grenzabstands	beeinträchtigen,	ist	zeitlich	befristet�	Nur	innerhalb	
von	fünf	Jahren	nach	der	Anpflanzung	kann	der	betroffene	Nachbar	
die	Beseitigung	verlangen�

Hecken
Bei	der	Anpflanzung	von	Hecken	sollte	man	sich	ebenfalls	–	sofern	man	
sich	nicht	mit	dem	Nachbarn	auf	eine	bestimmte	Art	der	Anpflanzung	
geeinigt	hat	–	unbedingt	über	die	Abstandsregeln	informieren:

Hier	kommt	es	auf	die	Art	der	Pflanzen,	die	als	Hecke	gezogen	wer-
den,	nicht	an�	Die	verschiedensten	Baum-	oder	Straucharten	können	
als	Hecke	angelegt	werden,	so	z�	B�	Hainbuche,	Fichte,	Eiche,	Thuja,	
Buchsbaum,	Feuerdorn,	Liguster	usw�	

Da Hecken üblicherweise geschnitten werden, stellt das Gesetz 
für die einzuhaltenden Abstände nicht auf die Art der Pflanzen, 
sondern ausschließlich auf die Höhe der Hecke ab:

25	cm	Grenzabstand	bei	Hecken	bis	1	Meter
50	cm	Grenzabstand	bei	Hecken	bis	1,50	Metern
75	cm	Grenzabstand	mindestens	bei	über	1,50	Meter	hohen	Hecken

Auch	diese	Abstände	verdoppeln	sich	an	der	Grenze	zu	landwirt-
schaftlich,	gärtnerisch	oder	für	den	Weinbau	genutzten	Grundstü-
cken�	

Falls	eine	Hecke	höher	wird,	als	dies	nach	dem	eingehaltenen	Ab-
stand	erlaubt	ist,	kann	der	Nachbar	verlangen,	dass	die	Hecke	auf	
die	zulässige	Höhe	zurückgeschnitten	oder	sogar	ganz	beseitigt	
wird�	
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Vorhaben,	 die	 einer	 wasserrechtlichen	 Erlaubnis	 oder	 Genehmi-
gung	bedürfen,	müssen	bei	der	Unteren	Wasserbehörde	–	Kreis-
verwaltung	–	beantragt	werden�	

Insbesondere	 gilt	 dies	 für	 folgende	 wasserwirtschaftliche	 Sach-
verhalte:
Bauen	im	Überschwemmungsgebiet,	Bauen	in	der	10-	bis	40-Meter-
Schutzzone	von	Gewässern,	Einleitung	von	Abwasser	(Niederschlags-
wasser)	in	Gewässer,	punktuelle	Versickerung	auf	dem	Grundstück,	
Grundwasserabsenkungen	bei	Bauvorhaben,	Errichtung	von	Erdwär-
mepumpen,	Bau	von	Gartenbrunnen,	Lagerung	wassergefährdender	
Stoffe�

9	Wasserrechtliche	Erlaubnis	oder	Genehmigung
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Nahwärme	im	Neubaugebiet	Nord-Ost	II

Nahwärme	funktioniert	ganz	einfach�	In	den	Häusern	eines	Neubau-
gebietes	wird	auf	einen	eigenen	Heizkessel	im	Heizraum	und	auch	auf	
den	Brennstoffvorrat	verzichtet�	Stattdessen	bauen	die	PFALZWERKE	
am	Gebietsrand,	wo	es	niemanden	stört,	eine	Heizzentrale,	die	umwelt-
freundlich	mit	Holzhackschnitzeln	oder	Pellets	warmes	Wasser	bereitet	
und	über	Leitungen	 im	Boden	zu	den	Gebäuden	führt�	Ein	Wärme-
mengenzähler	im	Haus	ermittelt	exakt	die	verbrauchte	Energie	(Bild:	
Übergabestation	im	Haus)�	Bauherren	werden	durch	das	EEWärmeG	
verpflichtet,	die	Heizenergie	bis	zu	50	%	aus	erneuerbaren	Energien	zu	
beziehen�	Gar	nicht	so	einfach	und	auch	mit	hohen	Investitionen	ver-
bunden	für	Solaranlagen,	Erdbohrungen,	Wärmepumpen	oder	andere	
Lösungen�	Mit	Nahwärme	erfüllen	sie	die	gesetzlichen	Anforderungen�	
Die	Holzhackschnitzel-Nahwärmeanlage	für	das	Neubaugebiet	Nord-
Ost	 II	 (Lage	siehe	Plan	unter	„11�	Gemeinde	 fördert	Familien“)	wird	
im	Gewerbegebiet	Friedensau	gebaut	–	mit	eigener	Zufahrt	 für	die	
Brennstoffe	und	im	Wohngebiet	somit	nicht	wahrnehmbar�	Bis	eine	
ausreichende	Zahl	an	Anschließern	im	Neubaugebiet	und	umliegenden	
Gewerbe	unter	Vertrag	genommen	ist,	wird	das	Neubaugebiet	zunächst	
über	eine	provisorische	Containerheizzentrale	versorgt�	Wärme	steht	
ab	der	Heizperiode	2010/2011	zur	Verfügung�	

Ist nah auch günstig? 
Wer	mit	Nahwärme	heizt,	fährt	günstiger�	Achten	Sie	bei	einem	Kos-
tenvergleich	mit	anderen	Heizlösungen	darauf,	dass	auch	wirklich	alle	
Kosten	berücksichtigt	sind�	Ein	Heizkessel	wird	beispielsweise	nicht	
länger	als	15	Jahre	halten�	Der	Schornsteinfeger	kommt	zweimal	pro	
Jahr	und	die	Anlage	könnte	auch	mal	repariert	werden�	Ein	Grund-
preis,	den	Sie	pro	Monat	entrichten,	trägt	quasi	die	Investition	für	das	
Nahwärmekraftwerk�	Hinzu	kommt	der	„Arbeitspreis“�	Er	errechnet	
sich	exakt	aus	der	Wärmemenge,	die	Sie	verbraucht	haben�	Ähnlich	

10	Günstig,	umweltfreundlich,	komfortabel

wie	z�	B�	bei	der	Stromrechnung	bezahlen	Sie	einen	festgelegten	Preis	
pro	Kilowattstunde	(kWh)�	Unabhängig	davon	können	Sie	einen	Ofen	
oder	andere	Systeme	(Solar)	betreiben�

Was ist, wenn die Anlage ausfällt?
Die	 Nahwärmeversorgung	 ist	 weniger	 störungsanfällig	 als	 jede	
private	Heizungsanlage�	Denn	alle	wichtigen	Anlagen	sind	doppelt	
vorhanden�	Zudem	wird	das	System	per	Modemverbindung	rund	
um	die	Uhr	überwacht,	Störungen	sofort	behoben�

Thema Preisstabilität
Öl	und	Gas	werden	in	den	nächsten	20,	30	Jahren	teurer	werden�	
Die	nachwachsenden	Energien	wie	Holzhackschnitzel,	Pellets	oder	
organische	Abfälle	werden	diesen	starken	Anstieg	nicht	erleben�	Weil	
sie	nachwachsen,	aus	der	Region	stammen	und	nicht	endlich	sind	
wie	die	fossilen	Energieträger,	die	zudem	hauptverantwortlich	für	
den	Klimawandel	sind�	Der	Arbeitspreis	ist	an	den	Index	für	Energieholz	
des	Statistischen	Bundesamtes	gekoppelt�	Damit	besteht	Transparenz	
in	der	Preisgestaltung�	

Hausübergabestation ��



Wie lange bindet man sich an das Nahwärmenetz?
Zunächst	läuft	der	Vertrag	zehn	Jahre�	Er	wird	sich,	falls	der	Eigentümer	
nicht	kündigt,	jeweils	um	fünf	Jahre	verlängern�	

Grundsätzlich	sind	der	Eigentümer	des	Hauses	und	die	PFALZWERKE	
Vertragspartner�

Richtlinien	der	Gemeinde	Limburgerhof	zum	Bau	und	Erwerb	von	
Wohneigentum	für	Familien	im	Neubaugebiet	Nord-Ost	II,	Teilbereich	
Landauer	Straße/Edenkobener	Straße

§ 1 Ziel des Förderprogramms
Die	 Gemeinde	 Limburgerhof	 verfolgt	 mit	 der	 Familienförderung	
die	 Attraktivitätssteigerung	 als	Wohnstandort�	 Insbesondere	 der	
demografische	Wandel	 macht	 eine	 Reaktion	 notwendig�	 Das	 Pro-
gramm	 soll	 attraktive	Wohneigentumsangebote	 für	 ortsansässige	
Familien	mit	Kindern	schaffen	und	dem	Anreiz	für	den	Zuzug	nach	
Limburgerhof	 dienen�	 Die	 Förderung	 wird	 für	 den	 Erwerb	 eines	
gemeindlichen	 Grundstücks	 im	 Bebauungsplangebiet	 Nordost	 II,	
Änderung	VII,	Landauer	Straße,	gewährt	(siehe	Markierung	im	Plan)�	
Diese	Familienförderung	ist	eine	freiwillige	Leistung	der	Gemeinde	
Limburgerhof�	 Ein	 Rechtsanspruch	 auf	 Gewährung	 des	 Förderbe-
trages	besteht	nicht�

§ 2 Gegenstand der Förderung
Die	 Gemeinde	 Limburgerhof	 fördert	 unter	 Beachtung	 der	 festge-
legten	Kriterien	den	Erwerb	eines	gemeindlichen	Grundstücks	zum	
Bau	selbst	genutzten	Wohneigentums�	

11	Gemeinde	fördert	Familien

§ 3 Begünstigter Personenkreis
Antragsberechtigt	sind

Ehepaare
Eheähnliche	Lebensgemeinschaften
Alleinerziehende	Elternteile

mit	mindestens	einem	im	Haushalt	lebenden	Kind�	

Die	Antragsteller	müssen	eine	uneingeschränkte	Aufenthaltserlaub-
nis	für	die	Bundesrepublik	Deutschland	besitzen�

§ 4 Fördervoraussetzungen
Die	Antragsteller	können	einen	kindbezogenen	Förderbetrag	von	
5�000	€	pro	Kind	für	die	im	Haushalt	lebenden	leiblichen	oder	ad-
optierten	 Kinder	 im	 Alter	 bis	 zu	 18	 Jahren	 in	 Anspruch	 nehmen�	
Ungeborene	Kinder	sind	bei	der	Antragstellung	unter	Vorlage	des	
Mutterpasses	zu	berücksichtigen�	

Der	Erwerb	des	Grundstückes	für	den	Neubau	muss	im	Zeitraum	vom	
01�07�2010	bis	30�06�2012	erfolgen�	Von	der	Förderung	ausgeschlos-
sen	 sind	 Antragsteller,	 deren	 zu	 versteuerndes	 Jahreseinkommen	
80�000	€	bei	Paaren	und	60�000	€	bei	Alleinerziehenden	übersteigt�





Ist der kleine Wasserspeicher im Anschlusspreis enthalten?
Nein�	Er	wird	Ihrer	Heizkörper-	oder	Fußbodenheizungsanlage	an-
gepasst	und	von	Ihrem	Heizungsbauer	eingebaut�	

Ansprechpartner für Nahwärmeversorgung
Andreas	Krebs,	Tel�:	0621	585-2275,	Mobil:	0160	3615159
E-Mail:	andreas_krebs@pfalzwerke�de
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§ 5 Beantragung, Bewilligung, Auszahlung
Die	Förderung	ist	formlos	schriftlich	bei	der	Gemeindeverwaltung	zu	
beantragen�	Der	Antrag	muss	spätestens	vier	Wochen	vor	der	Beur-
kundung	des	Kaufs	eingereicht	sein�	Dem	Antrag	sind	beizufügen

	ein	Nachweis	über	die	zur	Familie	gehörenden	Kinder	(Geburtsur-
kunde,	Meldebescheinigung)
	ein	 Nachweis	 über	 das	 zu	 versteuernde	 Jahreseinkommen	 des	
Vorjahres

Der	Förderbetrag	wird	in	der	Weise	gewährt,	dass	dieser	bei	dem	Erwerb	
des	gemeindlichen	Grundstücks	beim	Kaufpreis	in	Abzug	gebracht	wird�

§ 6 Bindungsfrist/Rückforderung
Die	 Zusage	 gilt	 als	 widerrufen,	 wenn	 nach	 Abschluss	 des	 Kauf-
vertrages	 der	 Bezug	 innerhalb	 von	 3	 Jahren	 nicht	 erfolgt	 ist�	 Das	
Objekt	muss	mindestens	zehn	Jahre	im	Eigentum	des	Antragstellers	
verbleiben,	von	ihm	selbst	zu	Wohnzwecken	genutzt	und	von	ihm	
als	Hauptwohnsitz	bewohnt	werden	(Bindungsfrist)�	Der	Empfänger	
der	Förderung	hat	die	Bindungsfrist	einzuhalten�	Bei	Verstoß	gegen	
die	Bindungsfrist	nach	Absatz	1	(z�	B�	Vermietung,	Verkauf,	Wechsel	
des	 Hauptwohnsitzes)	 gilt	 die	 Förderung	 als	 widerrufen	 und	 der	
Empfänger	 hat	den	Förderbetrag	 an	die	Gemeinde	 Limburgerhof	
zurückzuzahlen�

§ 7 Zuständigkeiten
Zuständig	für	die	Bewilligung	der	Förderung	ist	der	Fachbereich	4	
der	Gemeinde	Limburgerhof�

§ 8 Inkrafttreten
Diese	 Richtlinie	 tritt	 zum	 01�07�2010	 in	 Kraft	 und	 gilt	 bis	 zum	
30�06�2012�
Ansprechpartner für das Förderprogramm
Gemeindeverwaltung	Limburgerhof,	Willy	May,	Zimmer	56	im	Rat-
haus,	Tel�:	06236	691141,	E-Mail:	may@limburgerhof�de





Beschreibung des Baugebiets
Art	der	baulichen	Nutzung:	allgemeines	Wohngebiet
Grundflächenzahl:	40	%	der	Grundstücksfläche
Geschossflächenzahl;	Bereich	B:	80	%	der	Grundstücksfläche
Geschossflächenzahl;	Bereich	D:	90	%	der	Grundstücksfläche
Zahl	der	Vollgeschosse;	Bereich	B:	II
Zahl	der	Vollgeschosse;	Bereich	D:	I	bzw�	II
abweichende	Bauweise;	Bereich	B:	Gebäude	mit	seitlichem	Grenz-
abstand	als	Einzelhäuser,	Doppelhäuser	oder	Hausgruppen�	Länge	
der	Hausformen	max�	30	m�
abweichende	 Bauweise;	 Bereich	 D:	 Gebäude	 in	 geschlossener	
Bauweise	mit	unterschiedlichen	Grenzabstandsregelungen
Wandhöhe;	Bereich	B:	max�	6,50	m	bzw�	7,50	m
Wandhöhe;	Bereich	D:	max�	4,00	m,	6,50	m	bzw�	7,50	m
Firsthöhe:	max�	11,00	m
Dachformen	(Hauptgebäude);	Bereich	B:	alle	Arten	von	geneigten	
Dächern
Dachformen	(Hauptgebäude);	Bereich	D:	Satteldach,	Pultdach
Dachneigungen,	Bereich	B:	18°	bis	40°,	bei	Pultdach	7°	bis	17°
Dachneigungen,	Bereich	D:	bei	Satteldach	35°	±	3°,	bei	Pultdach	
15°	±	3°
Grundstücksgröße:	186	m²	bis	690	m²
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Wir machen den Weg frei.

raumhaus?

www.vrbank.de/immobilien
Telefon 0621 1282-0

Immobilien immer mit

http://www.vrbank.de/immobilien

